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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

wir freuen uns, dass Ihr Euch unseren aktuellen Newsletter BERLIN AKTUELL zur Lektüre genom-
men habt.  

 

In dieser Woche hat der Bundestag weitere Maßnahmen  auf den Weg gebracht um die Auswirkungen 

der Corona-Pandemie auf bestimmte gesellschaftliche Gruppen zu mildern: Junge Familien, Studie-

rende, ArbeitnehmerInnen in Kurzarbeit sind als Beispiele zu nennen. 

 

Abseits dessen wurde ein Verbot von sogenannten Konversionsbehandlungen an Minderjährigen be-

schlossen. Die sexuelle Orientierung ist keine Krankheit. Sie muss daher auch nicht behandelt werden. 

Bei Erwachsenen sind solche Behandlungen verboten, wenn die Betroffenen über den therapeutischen 

Nutzen der Behandlung getäuscht oder nicht hinreichend über Risiken aufgeklärt worden sind. 

 

Darüber hinaus wurde im rechtspolitischen Bereich ein härteres Vorgehen gegen Gaffer thematisiert, 

sowie die Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken angeregt.  

 

 

Mehr dazu und auch zu dem Verzicht der Abgeordneten auf ihre Diäten-Erhöhung in diesem Jahr  finden 

Sie auf den folgenden Seiten! 

 

 

Wir wünschen viel Freude beim Lesen! 

 

Eure  

 

 

 

          Bärbel Bas        Mahmut Özdemir 
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CORONA-PANDEMIE 

KURZARBEITERGELD WIRD ERHÖHT 

Das Kurzarbeitergeld ist ein sehr wirkungsvolles Instrument, um Arbeitsplätze zu sichern und Brücken 

über die Zeit der Krise zu bauen. Für die Beschäftigten bedeutet das, dass sie ihren Job behalten. Es 

bedeutet aber bislang auch, dass sie auf bis zu 40 Prozent ihres Lohns verzichten. Über mehrere Mo-

nate hinweg mit erheblichen Lohneinbußen zurechtzukommen, ist für viele Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer aber nur schwer möglich. 

Darum haben die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in der Koalition durchgesetzt, dass das 

Kurzarbeitergeld erhöht wird, wenn Beschäftigte aufgrund der Corona-Krise weniger als 50 Prozent 

arbeiten. Dann wird das Kurzarbeitergeld ab dem vierten Monat von 60 auf 70 Prozent (bzw. von 67 

auf 77 Prozent für Haushalte mit Kindern) und ab dem siebten Monat auf 80 Prozent (bzw. 87 Prozent) 

erhöht. 

Außerdem werden die Möglichkeiten erweitert, sich etwas hinzuzuverdienen: Bislang wurden nur Hin-

zuverdienste aus systemrelevanten Tätigkeiten nicht auf das Kurzarbeitergeld angerechnet. Künftig 

sollen Hinzuverdienste aus allen Tätigkeiten anrechnungsfrei bleiben, wenn sie zusammen mit dem 

Kurzarbeitergeld die Höhe des bisherigen Monatseinkommens nicht überschreiten. Die Neuregelun-

gen zur Kurzarbeit sollen bis zum 31. Dezember 2020 gelten. 

Der Gesetzentwurf sieht außerdem vor, soziale Härten für Arbeitslose abzufedern. Wer seine Arbeit 

verloren hat, hat es derzeit besonders schwer: Vermittlung und Weiterbildung sind eingeschränkt, die 

Chancen gerade jetzt eine Stelle zu finden gering. Deshalb soll das Arbeitslosengeld I für diejenigen um 

drei Monate verlängert werden, deren Anspruch zwischen dem 1. Mai und dem 31. Dezember 2020 

enden würde. 

Familien, die zusätzlich zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten von Kita- und Schulschließungen betroffen 

sind, leiden besonders unter den Folgen der Pandemie. Gerade Eltern mit kleinem Budget sollen des-

halb besonders unterstützt werden. Für Kinder aus bedürftigen Familien wird das kostenlose warme 

Mittagessen gesichert, das sie normalerweise in der Schule oder der Kita erhalten. Damit sie in der 

aktuellen Situation auch zu Hause nicht darauf verzichten müssen, sollen die Kommunen die Mittel aus 
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dem Bildungs- und Teilhabepaket so flexibel einsetzen können, dass das kostenlose Essen den Kindern 

nach Hause oder zur Abholung an die Schule geliefert wird. 

Soziale Dienste und Einrichtungen engagieren sich besonders, um in der Corona-Krise Hilfe zu leisten. 

Indem künftig auch Frühförderstellen in das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz aufgenommen werden, 

wird deren wichtige Arbeit zur Förderung von Kindern mit Behinderungen oder Entwicklungsauffällig-

keiten gesichert. 

Die Funktionsfähigkeit von Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit muss gewährleistet bleiben: Seine Rechte 

einklagen zu können, ist auch während der Corona-Krise wichtig und kann nicht auf Eis gelegt werden. 

Deshalb sollen mündliche Verhandlungen auch per Video-Schalte geführt werden können. Zudem wer-

den Gerichten weitere Spielräume eingeräumt, damit sie arbeitsfähig bleiben, ohne die Gesundheit 

der Beteiligten aufs Spiel zu setzen. Mit befristeten Anpassungen im Arbeitsgerichtsgesetz und im So-

zialgerichtsgesetz sollen dafür die nötigen Voraussetzungen geschaffen werden. 

Schließlich wird mit dem Sozialschutzpaket II sichergestellt, dass Waisenrenten auch dann (weiter-)ge-

zahlt werden, wenn Ausbildungen und Freiwilligendienste durch die Corona-Pandemie später als üb-

lich beginnen. 

UNTERSTÜTZUNG FÜR STUDIERENDE UND DEN WISSENSCHAFTLI-

CHEN NACHWUCHS 

Mit dem Gesetz, das der Bundestag jetzt beschlossen hat, reagieren die Koalitionsfraktionen auf die 

Beeinträchtigungen des Wissenschafts- und Hochschulbetriebs in Folge der Corona-Pandemie. Vorge-

sehen sind Erleichterungen und Flexibilisierungen sowohl für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-

ler in ihrer Qualifizierungsphase als auch für Studentinnen und Studenten. 

Konkret treten folgende Verbesserungen rückwirkend zum 1. März 2020 in Kraft: 

Erstens: Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) wird um eine zeitlich begrenzte Übergangs-

regelung ergänzt: Die Höchstbefristungsgrenzen für das wissenschaftliche und künstlerische Personal, 

das sich in seiner Qualifizierungsphase befindet, werden demnach um die Zeit pandemiebedingter Ein-

schränkungen des Hochschul- und Wissenschaftsbetriebs verlängert. Beschäftigungsverhältnisse zur 

Qualifizierung, die zwischen dem 1. März 2020 und dem 30. September 2020 bestehen, können um 
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sechs Monate verlängert werden. Damit werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler trotz der Sondersituation ihre Qualifizierungsziele weiterverfolgen 

können. Die Höchstbefristungsgrenze kann um weitere sechs Monate verlängert werden, wenn die 

Krise andauern sollte. 

Zweitens: Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) wird aufgrund der aktuellen Sondersitua-

tion ebenfalls ergänzt. Studierende sollen keine finanziellen Nachteile haben, wenn Vorlesungen we-

gen der Corona-Pandemie vorübergehend ausfallen oder der Semesterbeginn verschoben wird. Wer 

sich während der Corona-Krise in systemrelevanten Branchen und Berufen etwas hinzuverdient, soll 

dadurch keine Einbußen bei der BAföG-Förderung haben. Einkünfte aus entsprechenden Tätigkeiten 

werden daher nicht auf das BAföG angerechnet. Auch die Definition systemrelevanter Branchen und 

Berufe wird erweitert. Denn viele wollen mit anpacken, ob im Gesundheitswesen, in sozialen Einrich-

tungen oder in anderen Bereichen. Das soll noch besser honoriert und erleichtert werden. Dies gilt 

auch für Bezieherinnen und Bezieher von Aufstiegs-BAföG sowie von Berufsausbildungsbeihilfe und 

Ausbildungsgeld nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch. 

SPD-Fraktion setzt 100 Millionen Euro für Nothilfefonds für Studierende durch 

Die SPD-Fraktion hat außerdem im parlamentarischen Verfahren durchgesetzt, dass auch Studierende 

unterstützt werden, die wegen der Corona-Krise in eine finanzielle Notlage geraten, weil sie zum Bei-

spiel ihren Nebenjob verlieren, aber keinen Anspruch auf BAföG haben. Um sie mit direkten Zuschüs-

sen zu unterstützen, stellt der Bund 100 Mio. Euro für die Nothilfefonds der Studierendenwerke zur 

Verfügung. Mit dem Zuschuss können die Studierendenwerke jungen Menschen in akuten Notlagen 

schnell und unbürokratisch helfen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat außerdem dafür gesorgt, dass 

die Studienkredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zinslos gestellt werden. 

„Eine Öffnung des BAföG wäre ebenso wünschenswert gewesen, ist aber am ideologischen Widerstand 

von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek gescheitert“, kritisiert der bildungspolitische Sprecher 

der SPD-Bundestagsfraktion, Oliver Kaczmarek. „Für die SPD-Fraktion steht im Vordergrund, dass die-

jenigen Studierenden, die aktuell unverschuldet in Not gekommen sind, auf einfachem Weg einen Zu-

schuss für ihren Lebensunterhalt erhalten können. Dieses Ziel haben wir erreicht.“ 
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DAS ELTERNGELD WIRD KRISENFEST 

Die Corona-Pandemie hat spürbare Auswirkungen auf die Lebensweise von Familien. Dazu gehört, dass 

immer mehr Mütter und Väter die Voraussetzungen für den Bezug von Elterngeld nicht mehr einhalten 

können. Familien und auch werdende Familien trifft die Pandemie in verschiedener Hinsicht: 

 Viele Eltern, die bestimmten Berufsgruppen angehören (etwa Pflegepersonal, Ärztinnen und 

Ärzte, Polizistinnen und Polizisten) sind auf Grund der aktuellen Situation besonders gefordert, 

um die notwendige staatliche Daseinsvorsorge zu sichern. Sie werden an ihrem Arbeitsplatz drin-

gend gebraucht und können häufig weder über den Arbeitsumfang noch über die Arbeitszeit 

selbst bestimmen. Dadurch besteht das Risiko, dass ihnen Elterngeldmonate verloren gehen. 

 Andere Berufsgruppen sind von Kurzarbeit oder Freistellungen betroffen und geraten in wirt-

schaftliche Notlagen. Das betrifft Eltern, die aktuell Elterngeld beziehen und in Teilzeit arbeiten, 

aber auch werdende Eltern, denen durch das gesunkene Einkommen Nachteile bei der späteren 

Berechnung der Elterngeldhöhe drohen. Denn Grundlage für die Höhe des Elterngeldes ist nor-

malerweise das durchschnittliche Nettoeinkommen der letzten zwölf Monate vor der Geburt. 

Die geltenden Regelungen zum Elterngeld sind auf diese besondere Situation nicht zugeschnitten. Sie 

werden deshalb für betroffene Familien zeitlich befristet angepasst, um Mütter und Väter in der aktu-

ellen Lage weiter effektiv mit dem Elterngeld zu unterstützen. Im Einzelnen: 

 Eltern, die in systemrelevanten Branchen und Berufen arbeiten, können ihre Elterngeldmonate 

aufschieben. Eltern, die parallel in Teilzeit arbeiten und sich die Kindererziehung teilen, verlieren 

den Partnerschaftsbonus nicht, wenn sie aufgrund der Corona-Pandemie aktuell mehr oder we-

niger arbeiten als geplant. 

 Auch Eltern und werdenden Eltern, die durch die Corona-Krise Einkommensverluste haben – etwa 

durch Kurzarbeit – entsteht dadurch kein Nachteil im Elterngeld. Das bedeutet konkret: Kurzar-

beitergeld und Arbeitslosengeld I, das Eltern aufgrund der Corona-Pandemie während des Bezugs 

von Elterngeld erhalten, reduzieren die Höhe des Elterngelds nicht. Bei werdenden Eltern werden 

Monate mit pandemiebedingten Einkommenseinbußen bei der Berechnung der Höhe des Eltern-

geldes nicht berücksichtigt. Dadurch wird verhindert, dass Ansprüche sinken. 
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CORONA-PRÄMIE IN DER ALTENPFLEGE 

Der Entwurf eines Zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von 

nationaler Tragweite, über den der Bundestag jetzt in erster Lesung beraten hat, sieht eine ganze Reihe 

von Regelungen vor. Mit ihnen sollen der Infektionsschutz gestärkt und negative Auswirkungen auf 

Patientinnen und Patienten, Krankenhäuser, Pflegekräfte sowie auf Studierende und Auszubildende in 

Gesundheitsberufen aufgefangen oder abgeschwächt werden. 

Vorgesehen ist unter anderem, dass die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) Tests auf eine Infek-

tion oder Immunität für ihre Versicherten vergüten muss. So soll sichergestellt werden, dass die Kassen 

die Tests auch dann bezahlen, wenn keine Corona-Symptome vorhanden sind. Auch die Gesundheits-

ämter werden grundsätzlich in die Lage versetzt, Corona-Tests durchzuführen. 

Stärkung des Gesundheitsdienstes 

Zudem wird der öffentliche Gesundheitsdienst gestärkt. Hier soll durch Maßnahmen des Bundes vor 

allem die Digitalisierung vorangetrieben werden. Beim Robert-Koch-Institut wird dauerhaft eine Kon-

taktstelle für den öffentlichen Gesundheitsdienst eingerichtet. 

Das Gesetz sieht auch weitere Maßnahmen vor, um pflegende Angehörige zu unterstützen und die 

pflegerische Versorgung insbesondere im häuslichen Bereich bei Pflegebedürftigen des Pflegegrades 

1 zu sichern. Bei Engpässen in der pflegerischen Versorgung durch die Corona-Pandemie soll es leichter 

möglich sein, Pflegeunterstützungsgeld zu erhalten. Auch die Inanspruchnahme des Entlastungsbetra-

ges wird vereinfacht. 

Sonderleistung für die Altenpflege 

Der Gesetzentwurf enthält darüber hinaus eine Regelung zur Zahlung und Refinanzierung einer einma-

ligen Sonderleistung (Corona-Prämie) in der Altenpflege. Zugelassene Pflegeeinrichtungen werden 

demnach zur Zahlung von gestaffelten Sonderleistungen (Corona-Prämien) von bis zu 1.000 Euro an 

ihre Beschäftigten verpflichtet. Die Prämien können durch die Länder und Arbeitgeber weiter aufge-

stockt werden. Die Aufwendungen für diese Corona-Prämien werden den Pflegeeinrichtungen zu-

nächst durch die soziale Pflegeversicherung erstattet und im Voraus gezahlt; die gesetzliche Kranken-
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versicherung beteiligt sich anteilig an den Kosten im ambulanten Bereich. Die Länder und die Arbeit-

geber in der Pflege können die Corona-Prämie ergänzend bis zur Höhe der steuer- und sozialversiche-

rungsabgabenfreien Summe von 1.500 Euro aufstocken. 

In der zweiten Hälfte des Jahres 2020 werden das Bundesgesundheitsministerium und das Bundesfi-

nanzministerium miteinander festlegen, in welchem Umfang die Gesetzliche Kranken- und Pflegever-

sicherung Zuschüsse des Bundes zur Stabilisierung der jeweiligen Beitragssätze erhalten. Dies wird 

auch die Frage der Refinanzierung dieser einmaligen Prämie umfassen. 

Um sicherzustellen, dass auch in Zeiten von Corona die Ausbildung in den Gesundheitsberufen erfolg-

reich durchgeführt werden kann, werden Rechtsgrundlagen für mögliche Flexibilisierungen in den Aus-

bildungen geschaffen. Das gilt unter anderem für das Studium der Medizin und die Ausbildung in Pfle-

geberufen. 

ARBEIT DER PERSONALRÄTE GESICHERT 

Demnach können die im Amt befindlichen Personalvertretungen die Geschäfte im Rahmen eines Über-

gangsmandats kommissarisch weiterführen, wenn die Wahlen zu den Personalvertretungen nicht bis 

Ende Mai erfolgen oder bis zu diesem Zeitpunkt die konstituierende Sitzung der neu gewählten Perso-

nalvertretungen noch nicht stattgefunden hat. Außerdem können Beschlüsse der Personalvertretun-

gen auch im Rahmen von Video- oder Telefonkonferenz gefasst werden. Die Maßnahmen sind bis zum 

31. März 2021 befristet. 

GESUNDHEIT 

SCHUTZ VOR KONVERSIONSBEHANDLUNGEN 

Bei sogenannten Konversionstherapien handelt es sich um Behandlungen, die darauf abzielen, die se-

xuelle Orientierung oder selbstempfundene geschlechtliche Identität eines Menschen zu ändern oder 

zu unterdrücken. 

Das Gesetz verbietet Konversionsbehandlungen an Minderjährigen generell. Bei Erwachsenen sind sol-

che Behandlungen verboten, wenn die Betroffenen über den therapeutischen Nutzen der Behandlung 

getäuscht oder nicht hinreichend über Risiken und die nicht bewiesene Wirksamkeit aufgeklärt worden 

sind. Die Durchführung einer Konversionstherapie bei einem Erwachsenen darf nicht durch Drohung 
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erzwungen werden. Auch ein Volljähriger kann nicht wirksam in eine wie auch immer geartete psychi-

sche oder physische Behandlungsmaßnahme einwilligen, wenn er dazu in irgendeiner Weise genötigt 

worden ist. Auch jedes Werben, Anbieten und Vermitteln von Konversionstherapien ist künftig unter-

sagt und strafrechtlich sanktioniert. 

Die als Konversionsbehandlungen angebotenen schädlichen Maßnahmen bedeuten für die Betroffe-

nen sehr viel Leid. Das Gesetz ist deshalb wichtig für den einzelnen Menschen, dessen sexuelle und 

geschlechtliche Identität von niemandem beeinflusst werden darf. Es ist aber auch ein Signal für Ak-

zeptanz und Selbstbestimmung in unserer Gesellschaft. 

RECHT 

HÄRTERES VORGEHEN GEGEN GAFFER 

Mit dem geplanten Gesetz zur Verbesserung des Persönlichkeitsschutzes bei Bildaufnahmen, über das 

der Bundestag jetzt in erster Lesung beraten hat, sollen zum einen Schutzlücken im Strafgesetzbuch 

hinsichtlich bloßstellender Bildaufnahmen von verstorbenen Personen geschlossen werden. Denn im-

mer öfter machen Schaulustige bei Unfällen oder Unglücksfällen Fotos oder Videos vom Geschehen 

und verbreiten diese Aufnahmen über soziale Netzwerke oder geben sie an die Medien weiter.  Für 

die SPD-Fraktion ist klar: Das Persönlichkeitsrecht des Menschen endet nicht mit dem Tod. Deshalb 

soll es zukünftig strafbar sein, wenn Schaulustige bei Unfällen oder Unglücksfällen Fotos oder Videos 

von verstorbenen Personen machen und diese über soziale Netzwerke verbreiten, wenn sie geeignet 

sind, dem Ansehen der abgebildeten Person erheblich zu schaden. Von der Regelung umfasst sind das 

Herstellen und das Übertragen einer Bildaufnahme, die in grob anstößiger Weise eine verstorbene 

Person zur Schau stellt. 

Zum anderen verbietet das Gesetz das so sogenannte Upskirting. Hinter diesem Begriff verbirgt sich 

ein inakzeptabler Eingriff in die Intimsphäre insbesondere von Frauen. Anderen Personen ohne Erlaub-

nis unter den Rock zu fotografieren, diese Fotos in Chatgruppen zu teilen oder sogar kommerziell zu 

vertreiben, soll zukünftig strafbar sein. Auch das Fotografieren in den Ausschnitt, das sogenannte 

Downblousing, wird verboten. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass zukünftig das Herstellen und das 

Übertragen einer Bildaufnahme insbesondere von den Genitalien, dem Gesäß und der weiblichen 

Brust strafbar ist, wenn diese gegen Anblick geschützt sind. Auch das Gebrauchen und Zugänglichma-

chen von solchen Bildaufnahmen gegenüber Dritten soll sanktioniert werden. 



 

11 

RECHTSDURCHSETZUNG IN SOZIALEN NETZWERKEN VERBESSERN 

Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) ist seit Oktober 2017 in Kraft. Es verpflichtet Betreiber 

sozialer Netzwerke, offensichtlich strafbare Inhalte spätestens nach 24 Stunden, kompliziertere Fälle 

in der Regel binnen sieben Tagen zu prüfen und gegebenenfalls zu löschen oder zu sperren. Die Betrei-

ber müssen ein leicht erkennbares, unmittelbar erreichbares und ständig verfügbares Verfahren zur 

Übermittlung von Beschwerden über strafbare Inhalte anbieten und darüber öffentlich Bericht erstat-

ten. 

Die Erfahrungen und auch die bislang von den sozialen Netzwerken vorgelegten Berichte über den 

Umgang mit Beschwerden zeigen, dass das Gesetz wirkt und ein wichtiger Schritt in die richtige Rich-

tung war. Um Defizite zu beheben und die Regelungen weiterzuentwickeln, hat die Bundesregierung 

einen Gesetzentwurf zur Änderung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes vorgelegt, über den der Bun-

destag nun erstmals beraten hat. 

So sollen insbesondere Berichtspflichten konkretisiert und vereinheitlicht werden, um die Vergleich-

barkeit und die Aussagekraft der Berichte sicherzustellen. Gleichzeitig sollen die Vorgaben zur Ausge-

staltung des Beschwerde-Managements konkretisiert und präzisiert werden. Meldewege zur Über-

mittlung von Beschwerden müssen direkt erreichbar und leicht bedienbar sein.  

Um die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer zu stärken, wird ein Verfahren zur Wiederherstellung von 

Inhalten etabliert. So soll es ein Gegendarstellungs- und ein Schlichtungsverfahren geben, in denen 

Entscheidungen nochmals überprüft und begründet werden müssen. Eine solche Schlichtung kann 

dazu beitragen, eine außergerichtliche Lösung für Streitigkeiten zwischen Nutzerinnen und Nutzern 

und dem Anbieter eines sozialen Netzwerkes zu erreichen.  

Darüber hinaus sollen unter anderem der Informationsgehalt der Transparenzberichte verbessert und 

die Durchsetzung von Auskunftsansprüchen effizienter gestaltet werden. Damit wird es einfacher, sich 

gegen ungerechtfertigte Löschungen zu wehren. 
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BUNDESTAG 

ABGEORDNETE VERZICHTEN AUF DIÄTEN-ERHÖHUNG 

Die Diäten der Bundestagsabgeordneten werden jährlich zum 1. Juli automatisch an die Lohnentwick-

lung angepasst. Dieses Verfahren stellt sicher, dass die Abgeordnetenentschädigung angemessen und 

nachvollziehbar ist. Die für dieses Jahr vorliegenden Daten zur Entwicklung des Nominallohnindex be-

rücksichtigen allerdings noch nicht die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. 

Mit dem jetzt vom Bundestag beschlossenen Gesetz wird die Anpassung der Diäten im Jahr 2020 aus-

gesetzt. Angesichts der gegenwärtigen wirtschaftlichen Probleme und der Tausenden von Menschen, 

die in Kurzarbeit sind oder um ihren Job bangen, wäre die übliche Anpassung der Diäten an die Lohn-

entwicklung aus Sicht der SPD-Fraktion in diesem Jahr nicht angemessen. 

 


